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Vorrede.

Die im Jahre 1806 errichtete Leichen-Casse, unter 
dem Namen: „Die Verbindung" ward in dem 
denkwürdigen Jahre 1812 durch die Kriegsunruhen 
und das Zerstreuen der Mitglieder fast gänzlich auf­
gelöst; doch der einmal gelegte Keim zur Beförde­
rung des Guten und Nützlichen pflanzte sich auch 
hier fort, und so ward, eingedenk der Stütze, die 
sie in den ersten sechs Jahren ihres Bestehens man­

' chem Mitglieds gewesen war, der Wunsch von den 
noch vorhandenen damaligen Mitgliedern rege, diese 
Verbindung wieder neu zu organisiren. Unter dem 
Zutritt der erforderlichen Anzahl von Theilnehmern 
wurden demnach im Jahre 1821 die Statuten neu 
entworfen, von Einem Hochedlen und Wohlweisen 
Rathe der Kaiserlichen Stadt Riga bestätigt, und 
trat sonach noch in selbigem Jahre diese Stiftung, 
unter dem Namen: Die neue Verbindung," 
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in Wirksamkeit. — Im Jahre 1828 wurden die 
Statuten, in Veranlassung der Zeitumstande, revidirt 
und mit einigen Zusätzen vermehrt, die für diese 
Stiftung nicht unvortheilhaft sich bewiesen, aber 
auch zugleich mit den Jahren und bei der gegen­
wärtigen Handelsconjunctur und Geschäftsbetriebe, 
einen sorgsamen Blick der Comite veranlaßt haben, 
wonach, zum ferneren glücklichen Fortbestehen dieses 
heilsamen Werkes, wesentliche Veränderungen und 
bestimmtere Festsetzungen unumgänglich erforderlich 
blieben. Diese abermalige Umarbeitung der Sta­
tuten ist daher der Administration, mit Zuziehung 
einiger Glieder aus der Comite so wie aus der Ge­
sellschaft, übertragen worden, die mit aller Sorgfalt 
sich diesem Geschäfte unterzogen, und so, nach ge­
schehener Beprüfung von Seiten der ganzen Comite, 
sind diese Statuten, als den gegenwärtigen Zeitum­
ständen entsprechend und unumgänglich erforderlich, 
zur genauesten Nachachtung festgesetzt worden. ,

Möge Gott auch ferner diesem Vereine seinen 
schützenden Segen angedeihen lassen.
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Erster Abschnitt.

Von -en Mitgliedern, deren An­
zahl, Aufnahme und Beiträge.

8 1.
Die Zahl der wirklichen Mitglieder dieser Geselle 

schäft, welche, den Militärstand ausgenommen, aus 
Personen bestehen können, die gesund, thatig, von 
gutem Rufe, gesittetem Umgänge und nüchtern, auch 
nicht über fünfzig Jahr alt sind, soll aus 230 zah­
lenden Mitgliedern bestehen.

§. 2.
Jeder, der in diese Gesellschaft ausgenommen zu 

werden wünscht, muß eine genaue Angabe seines 
Namens und Alters sowohl, als den Namen und 
das Alter seiner Frau, falls er verheirathet ist, durch 
ein Mitglied bei der Administration einreichen, von 
welcher dieses in das Candidatenbuch einzutragen 
ist. Sollten sich jedoch Unrichtigkeiten bei einer Auf­
gabe finden, so ist die Administration berechtigt und 
verpflichtet, genauere Beweise einzufordern. Wer die 
Aufnahme in die Gesellschaft^ durch eine falfchliche 
Angabe erschlichen hatte, ist, bei etwaniger Ent­
deckung, als ausgeschlossen anzufthen, mit Verlust 
aller gezahlten Beitrage.

8 3.
So lange die Gesellschaft vollzählig ist, findet 

keine weitere Aufnahme statt. In der Comite-Ver- 
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sammlul'rg vor dem Stiftungstage, oder nöthigen- 
falls früher, laßt die Administration von den anwe­
senden Stiftern über die Candidaten, nach der Ord­
nung, in welcher sie aufgenommen worden sind, bal- 
lotiren. Neber jeden Candidaten darf überhaupt nur 
zweimal ballotirt werden; ist auch das zweite Bal­
lotement für ihn ungünstig, so darf er sich nie mehr 
zur Aufnahme bei dieser Gesellschaft melden.

§• 4. .
Jeder durch das Ballotement Aufgenommene 

wird als provisorisches Mitglied angesehen, und hat 
sogleich, auch wenn er noch nicht durch eine Vacanz 
wirklich eintreten kann, für feine Aufnahme zu zah­
len, und jwar: 2 Rbl. S.-M. als Eintrittsgeld, 
20 Kop. S.-M. für die Statuten und 10 Kop. S.-M. 
für ein Namensverzeichui'ß, so wie 20 Kop. S.-M. 
für den Cassirer. Ein jedes Mitglied, das proviso­
rische sowohl als das wirkliche, kann, mit Verzicht 
auf seine bereits geleisteten Zahlungen, aus' dieser 
Gesellschaft austreten. Sollte ein proviforifches Mit­
glied vor wirklichem Eintritte sterben, so kann die 
geleistete Zahlung seinen Erben wieder zurück erstat­
tet werden, falls solches gewünscht wird.

§• 5.
Als Beitrag zahlt jedes Mitglied, wenn ein Mit­

glied oder dessen eheliche Gattin mit Tode abgeht, 
innerhalb sechs Wochen a dato der ausgestellten 
Quittung, 50 Kop. S.-M., und zwar ohne Unter­
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schied, ob der Tod auf natürliche Weise oder gewalt­
sam durch Selbstmord erfolgte. Wer aber die Zah­
lung in dem hier angezeigten und festgesetzten Ter­
min nicht leistet, und ihn oder seine Ehegattin der 
Tod heimsucht, so werden bei solchem Sterbefalle 
nur die Hälfte der im §.11. bestimmten Beerdi­
gungsgelder, und zwar mit Abrechnung der restiren- 
den Beiträge, ausgezahlt?die andere Hälfte fällt aber 
zur Casse. Ein Mitglied jedoch, welches mit seinen 
Zahlungen bis drei Rbl. S. -M., als für sechs Lei­
chen, im Rückstand bleibt, wird, mit Verlust aller 
seiner früheren Beiträge, aus dieser Gesellschaft aus­
geschlossen, es sey denn der Säumige ein zehnjähri­
ges Mitglied, und dabei Beweise seiner Armuth vor­
handen, die aber von der Comite beprüft werden 
müssen, und wenn solche sich begründet finden, so 
soll, jedoch nur ein Mal, seine Restance, welche 
höchstens sechs Rbl. S.-M. betragen darf, aus der 
Armencasse gedeckt werden.

Zu dieser Armencasse ist daher auch jedes Mit^ 
glied verpflichtet, alljährlich 20 Kop. S.-M. zu zah­
len, welcher Beitrag jedesmal mit auf der ersten 
keichenquittung in jedem neuen Stiftungsjahre zu 
verzeichnen und gleichzeitig einzucassiren ist.

§■ 6
Gegen eine Strafe, von zwei Rbln. S.-M. kann 

ein wegen Nichtzahlung Ausgeschlossener, jedoch nur 
ein Mal, bei der ersten Vacanz, ohne Ballotement, 
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wieder in seine alten Rechte eintreten, und hat so­
fort die rückständigen Beitrage nächst der Strafe zu 
entrichten. Dies muß aber spätestens in sechs Mo­
naten geschehen. Es versteht sich jedoch von selbst, 
daß für ein wegen Nichtzahlung ausgeschlossenes 
Mitglied, welches sich ^ir Wiederaufnahme gemel­
det, aber vor dem wirklichen Eintritt gestorben seyn 
sollte, kein Sterbegeld gezahlt, sondern nur die von 
demselben erlegte Strafe von zwei Rbln. S.-M. 
seinen Erben, auf Verlangen, zurückgegeben werden 
kann.

Sollte ein Mitglied außerhalb der Stadt und 
ihren nächsten Umgebungen ziehen, so ist es ver­
pflichtet, solches der Administration bekannt zu ma­
chen, und zugleich einen Bevollmächtigten zu stellen, 
der die Beitrage für ihn entrichtet. Dasselbe zu 
thun, werden auch diejenigen angewiesen, welche 
verreisen, oder auch nur auf einige Monate einen 
entfernten Aufenthalt wählen. Die Verabsaumung 
dieser Anzeige hat zur Folge, daß ein solches Mit­
glied als aus dieser Gesellschaft ausgetreten betrach­
tet werden soll.

§• 8.
Ein Mitglied, welches sich etwa eines Criminal- 

verbrechens schuldig gemacht hatte, und dessen über­
führt würde, soll aus der Gesellschaft ausgeschlossen 
seyn, und seiner Beitrage verlustig gehen, jedoch 
ohne Rückwirkung auf die Frau, wenn diese keine 
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Theilnahme an dem Verbrechen hat; — und ebey 
so umgekehrt, wenn die Frau sich eines solchen Ver­
brechens schuldig machte.

§. 9.
Bei einer Ehescheidung bleibt der Mann Mit- 

glled, die abgeschiedene Frau kann aber, wenn sie 
es wünschen sollte, allen Candidaten vorgezogen, 
und bei der ersien Vacanz, nach Erlegung der laut 
§. 4. angeordneten Gelder, als Mitglied ausgenom­
men werden. Schreitet sie als solches zu einer zwei­
ten Ehe, so kann ihr nunmehriger Gatte, wenn er 
dem $. 2. entspricht, nach vollzogenem Ballotement, 
ohne ein neues Eintrittsgeld zu erlegen (weil es nam> 
lich schon von der Frau erlegt ist), in diese Stiftung 
als wirkliches Mitglied eintreteni Die Zahlungen 
der Beitrage gehen aber auf ihn über.

§■ 10.
Die Wittwe eines Mitgliedes bleibt Theilnehme­

rin an der Casse, ohne Erlegung eines neuen Ein­
trittsgeldes, wenn sie sich erbietet,- die Beitrage zu 
leisten, wie es §. 5. besagt, und genießt alsdann die 
vollen Rechte ihres Mannes. Schreitet diese Wittwe 
wieder zur Ehe, so kann der Mann, unter der Be­
dingung des §. 1., nach Erlegung neuer Eintritts­
gelder, Mitglied werden. '
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Zweiter Abschnitt.

Von den Beerdignngsgeldern.

- §• И
Stirbt ein Mitglied oder dessen Gattin, so haben 

die Erben solches der Administration sofort anzu­
zeigen, die binnen vier und zwanzig Stunden dem 
Sterbehause die Betrdigungsgelder gegen Quittung 
auszahlt, deren Größe verschieden, und zwar so be­
stimmt ist: daß für den, der im ersten Jahre seines 
Eintritts als wirkliches Mitglied stirbt, fünfzig Rbl. 
S.-M., der im zweiten Jahre fünf und siebenzig Rbl. 
S.-M., und nach dem dritten Jahre hundert Rbl. 
S.-M. unter der Bedingung gezahlt wird, fünf 
Rbl. S.-M. für die zehn folgenden Leichen zu de- 
poniren, damit der Casse, durch den etwanigen Aus­
tritt des nachbleibenden Theils, kein Schaden er­
wachse, insofern es sich wohl ereignen könnte, daß 
Candidaten fehlten.

§• 12.
Bei dem angezeigten Ableben der zweiten Frau 

eines Mitgliedes werden dem Sterbchause nur fünf 
und siebenzig Rbl. S.-M. ausgezahit, die Beitrage 
aber zur Vermehrung des Kapitals, besonders zum 
Besten der-Armencasse, zu welcher nach Umstanden 
jeder auch nach §.11. entstehende Ueberschuß fallt, 
wie gewöhnlich in allen Fallen mit fünfzig Kopeken 
S. «M. auf die Mitglieder repartirt. Zugleich ist 
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jedes Mitglied verbunden, das schon für seine erste 
oder zweite Frau aus dieser Casse die Sterbegelder 
erhallen hat und wieder zu einer neuen Ehe schrei­
tet, diese seine zweite oder dritte Frau in die Casse 
mit zwei Rbln. S.-M. einzukaufen; im Nichtachtungs­
fall aber werden dann bei dem Absterben einer sol­
chen nicht eingekauften Gattin auch keine Beerdigungs­
gelder für dieselbe ausgezahlt.

■ §• 13.
Jedem ledigen Mitgliede sieht es frei, bei seinen 

kebzeiten durch ein gehörig beglaubigtes, von ihm 
unterzeichnetes und besiegeltes Document, eine an­
dere Person zur Empfangnahme der Beerdigungs­
gelder zu bevollmächtigen, ohne welche Anordnung 
die Vorsicher das Begrabniß eines solchen Mitglie­
des zu besorgen und den Ueberschuß zur Casse zu 
bringen haben.

§. 14. .
Wenn die Frau eines Mitgliedes, dessen Tod 

unbekannt oder zweifelhaft ist, die Beerdigungsgelder 
wünscht, so hat sie zuvor das wirklich erfolgte Ab­
leben ihres Mannes, oder die vollzogene Beerdigung 
desselben, genügend zu beweisen.

§. 15
Sollte in unserer Stadt, wie im Jahre 1831, 

die Cholera, oder irgend eine andere bösartige Epi­
demie ansbrechen, so wird, nach geschehener Anzeige 
eines Todesfalles, dem Sterbehause binnen zwölf 
Stunden ein Viertheil der Beerdignngsgelder gezahlt 
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und auf die Mitglieder der halbe Beitrag mit 
fünf und zwanzig Kopeken S.-M. ausgefchrieben. 
Sobald dieser halbe Beitrag eingekommen, erhalten 
die Angehörigen des Verstorbenen abermals ein Vier­
theil. Die andere Hälfte der Beerdigungsgelder wird 
erst nach gänzlichem Aufhören der Krankheit, und 
nachdem die alsdann auszufchreibende andere Halste 
des Beitrags zur Lekchencasse von den Mitgliedern 
zum vollen elncassirt ist, dem Sterbehause verabfolgt.

Der halbe Beitrag wird, wahrend der Dauer der 
Epidemie, immer für zwei Leichen zu gleicher Zeit 
eincassirt.

§. 16. .
Schließlich ist zu bemerken, daß keine Concurs- 

masse und kein Gläubiger auf das Beerdkgungsgeld 
Ansprüche hat, indem diese Summe nur zur Be^ 
streitung des Begräbnisses und zur Unterstützung der 
Nachbleibenden bestimmt ist. — Die Casse allein 
macht hievon eine Ausnahme, indem fie berechtigt 
ist, dasjenige von den Beerdigungsgeldern abzuzie­
hen, was der Verstorbene ihr schuldig verblieb.
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Dritter Abschnitt.

Don der Comite und den Re­
videnten.

§. 17. -
Ein und dreißig Mitglieder, welche in der Stadt 

oder einer von den diesseitigen Vorstädten wohnen, 
bilden die Comiti, wo bei einer Vacanz die Wahl 
durch die Vorsteher aus der Gesellschaft ergänzt wird. 
Diese Comite ist berechtigt, so bald sie nur, mit Ein­
schluß der Vorsteher, aus zwanzig Personen besteht, 
mittelst Ballotement, gültige, der ganzen Gesellschaft 
zur Vorschrift dienende Beschlüsse, welchen sich auch 
die zur Sitzung nicht erschienenen Comiteglieder zu 
unterwerfen haben, zu fassen, auch mit erforderlichen, 
den Zeitumstanden angemessenen Zusätzen die Statu­
ten zu vermehren. — Sie entscheidet auch in allen 
Fallen allendlich, so daß gegen ihre Aussprüche keine 
Appellation, weder an eine Gerichtsbehörde, noch an 
die Gesellschaft, bei Strafe des Ausschlusses aus der 
Letztern und den damit verbundenen Verlust aller 
geleisteten Beitrage, gestattet wird.

§. 18.
Diese Comite wird in erforderlichen Fallen durch 

die Vorsteher mittelst Einladungsbillets zusam'menbe- 
rufen, nur Krankheit oder Berufsgeschafte, die aber er­
wiesen werden müssen, können, bei Strafe von einem 
Rbl. S.-M., für das erste Mal das Ausbleiben 
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entschuldigen. Wer dessen ungeachtet wiederum nicht 
zur Sitzung erscheint/ wird aus der Zahl der Comite- 
glieder ausgeschlossen und in die Gesellschaft versetzt.

§. 19.
Acht oder vierzehn Lage vor der Stiftungsfeier 

versammelt sich die Comite zur Durchsicht der Pro­
tokolle, die verlesen werden müssen, zur Abschließung 
der Bücher und zur etwanigen Vorsieherwahl, nach­
dem zuvor die Administration von vier ihrerseits zu 
erwählenden Revidenten, zwei aus der Stifterzahl 
und zwei aus der Gesellschaft, die Rechnungen über 
Einnahme und Ausgabe beprüfen, die vorrathigen 
Gelder überzahlen, die etwa vorhandenen Gelddocu­
mente hat durchfehen lassen, und die Revidenten so­
nach zur Altestirung alles dessen in das Cassabuch 
aufgefordert.
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Vierter Abschnitt.

Von -en Vorstehern und dem
Cassirer

§• 20.
Vier Vorsteher bilden die Administration. Die-- 

selbcn werden von der Comite aus eigener Mitte 
gewählt; jedoch dürfen sich unter diesen Vorstehern 
keine Blutsverwandte befinden, auch müssen sie wo 
möglich aus vier verschiedenen Standen seyn. Zwei 
von denselben legen ihr Amt alle zwei Jahre nieder, 
und zwar nach der Reihe diejenigen, welche es am 
längsten verwaltet haben. Niemand darf die ihm 
treffende Wahl das erste Mal ablehnen, bei Strafe 
des Ausschlusses aus der Gesellfchaft und Verlust 
feiner Beiträge. Wer einmal dieses Amt verwaltet 
hat, kann zwar auf's Neue wieder gewählt werden, 
doch falls er darauf bestehen sollte, nicht wieder auf 
die Wahl gebracht zu werden, erst vier Jahre nach 
seinem Austritt.

§. 21.
Die Vorsteher theilen und wechseln sich in der 

Verwaltung ihrer Geschäfte nach eigener Wahl und 
Abmachung, sie haben über alle eingegangenen und 
ausgezahlten Gelder richtig Buch und Rechnung zu 
führen, sie lassen die nöthigen Einladungen an die 
Comite und die Gesellschaft ergehen und leiten in 
allen Versammlungen die Berathung. Bei allen 
Streitigkeiten zwischen Mitgliedern, oder solchen und 
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einem Vorsteher, haben die Vorsteher den Ausspruch 
zu thun; sollte aber der eine oder der andere Theil 
mit dem Ausspruche der Administration nicht zufrie­
den seyn, so können sie, nach Erlegung von vier 
Rbln. S.-M«, an die Comite gehen, die sich den Fall 
vorlegen laßt, und nach §. 17. allendlich entscheidet; 
nur muß die Berufung auf die Comite jederzeit 
schriftlich bei den Vorstehern eingereicht werden.

Alle Documente und die etwa baar vorhandenen 
Summen bewahren die Vorsteher in einem sichern, 
und nur in Gegenwart sammtlicher Vorsteher zu er­
öffnenden Kasten, der sich bei dem cassaführenden, 
durchaus aber in der Stadt besitzlichen Vorsteher be­
finden muß, und zu welchem die übrigen drei Vor­
steher jeder einen befondern Schlüssel haben. — Fer­
ner hat jeder Einzelne die Verpflichtung, auf die 
pünktlichste Genauigkeit und Sorgfalt in der Füh­
rung aller bezeichneten Gefchafte zu wachen, so wie 
die sichere Verrentung aller etwa im Ueberschuß vor­
handenen Gelder, am besten gegen Livländische 
Pfandbriefe oder sicheres Kastenpfand, wahrzuneh­
men. Dafür genießen sie als Entschädigung das 
Recht, von allen Beiträgen befreit zu seyn, und 
überdies soll dem Buchführer für die außerordent­
lichen Schreibereien, eine von der Comite zu bestim­
mende jährliche Gratification gezahlt werden.

§. 22.
Für die Erfüllung aller ihrer Verpflichtungen . 

sind sie nur der Comite allein verantwortlich, welche 
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namentlich Veruntreuungen, oder durch einseitig un­
ternommene Handlungen der Casse zngefügten Scha­
den, nach geschehener Untersuchung und Ueberfüh- 
rung, je nach Verhaltniß der Sache, entweder nur 
mit doppeltem Ersatz, oder mit gänzlicher Ausschlie­
ßung aus der Gesellschaft bestraft. Die übrigen Vor­
steher jedoch, sofern sie ihren Verpflichtungen getreu­
lich nachgekommey zu seyn erweisen, bleiben von 
aller Verantwortung befreit.

§• 23.
Ohne dringende Ursache darf keinVorsteher aus den 

Versammlungen, bei Strafe von einem Rbl. S.-M., 
wegbleiben, und hat Jeder, bei gleicher Strafe, falls 
er verhindert wird, eine Stunde vorher die Anzeige 
davon zu machen.

Der neu erwählte Cassaführer hat vierzehn Tage 
nach feiner Wahl sammtliche der Stiftung gehörige 
Documente, Bücher, Geld und dergleichen mehr zu 
empfangen und darüber zu quittiren.

§• 24.
Gegen Bestellung einer hinlänglichen Caukion 

für einen etwanigen Defect, wird entweder ein Mit­
glied der Gefellschaft, fo bald sich dieses willig sie­
den sollte, oder in Ermangelung dessen, ein anderes 
Subject als Cassirer, und zwar blos von den Vor­
stehern, angestellt. Seine Verpflichtungen bestehen 
darin, alle Eintrittsgelder und Beitrage einzucassiren, 
und solche dem Cassavorsteher alle acht Tage abzu- 
tiefern, die nöthigen Einladungen zu besorgen, und

2
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überhaupt alle ihm von der Administration in Be­
treff der Gesellschaft aufgegebenen Bestellungen pünkt­
lich zu verrichten. Für seine Bemühungen erhalt 
der Cassirer, nach bewerkstelligter Eincassirung, für 
jede Leiche neun Rbl. S.-M., für jede Zufammenbe- 
rufung der Gefellfchaft eben fo viel, und für jede 
Einladung der Comite zwei Rbl. S.-M., fo wie die 
im §. erwähnten zwanzig Kop. S.-M. von jeden» 
neu eintretenden Mitgliede. Außer diefen angeführ­
ten Emolumenten genießt der Cafsirer, sobald er zu­
gleich Mitglied der Gesellschaft ist, noch das Recht, 
von allen Beiträgen befreit zu feyn.

§. 25.
Für den Fall eintretender Krankheit des Cassirers 

ist derselbe verpflichtet, irgend ein Mitglied aus der 
Gesellschaft, oder ein anderes Subject, auf eigene 
Gefahr willig zu machen, feine Eefchafte zu über­
nehmen. Diesen Substituten muß er von allem ge­
hörig unterrichten, ihn der Administration namhaft 
machen und von ihr bestätigen lassen.
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Fünfter Abschnitt.

Allgemeine Bestimmungen.

§. ‘zG.
Die Stiftungsfeier findet alljährlich im Sepkem- 

ber-Monat statt, und zwar in einem Vereine sammt- 
kicher Mitglieder, welche sich um fünf Uhr Nach­
mittags versammeln, um an den nörhigen Verhand­
lungen, als Cassa-Angelegenheiten u. f. w., Theil zu 
nehmen, nach deren 'Beendigung regelmäßig um 
sieben Uhr Abends das Fest eröffnet wird. Für 1 
Musik und Beleuchtung des Saales zahlt jedes Mit­
glied fünf und zwanzig Kop. S.-M., es mag erschei­
nen oder nicht. Uebrigens wird es Jedem selbst 
überlassen, an diesem Abend sich ein Tafclbillet zu 
besorgen. Für die Oeconomie haben nur allein die 
Vorsteher zu sorgen.

8. 27.
Jedes Mitglied ist berechtigt, seine Gattin und 

Kinder, die noch bei den Eltern im Hause sind, 
Theil an der Feier des Stiftungstages nehmen zu 
lassen, wofür auch für Jeglichen das Eintrittsbiller 
mit fünf und zwanzig Kop. S.-M. bei den Vorstehern 
zu lösen ist.

§• 2".
Sammtlichen Mitgliedern ist es strenge zur 

Pflicht gemacht, die Freude am Etiftungstage nicht' 
durch Anbringung irgend einer Beschwerde zu stören, 
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überhaupt in allen Versammlungen sich mit Ruhe 
und Bescheidenheit jii, betragen. Wer gegen diese 
Vorschrift handelt, wird von den Vorsteherrt gehörig 
zurecht, gewiesen; oder falls dieses nicht fruchtet, so- 
gleiä) aus der Gefellfchaft entfernt und erlegt zur 
Strafe das erste Mal fünf Rbl. B.-A., das zweite 
Mal zehn Rbl. B.-A., und wird beim dritten Mal 
gänzlich aus der Gesellschaft ausgefchlossen.

§. 29.
Siebenzigjahrige und erblindete Mitglieder sol­

len, wenn sie es bedürfen, von d.en Beitragen be­
freit werden, eben so Wittwen, wenn deren Manner 
fünfzehnjährige Mitglieder gewesen, und nicht mit 
Bellragen im Rückstand sind. Ist eine solche Wittwe 
aber die zweite Frau eines Mitgliedes, so muß auch 
diese wenigstens zehn Jahre durch ihren Mann mit 
beigest^uert haben. Damit aber die Casse nicht an 
Einnahme verliere, so kann die Befreiung der Zah­
lung von solchen Mitgliedern nur dann geschehen, 
wenn ein provisorisches Mitglied vorhanden, das so­
gleich in diese Stelle cintreten kann, und ist dem­
nach darüber ein besonderes Register zu führen^ 
worin die sich zur Befreiung von Beitragen gemel­
det habenden, wenn solche von der Comite aner­
kannt worden, einzutragen sind, damit bei einer 
Vacanz die Eintretung als freies Mitglied der Reihe­
folge nach geschehe.

§. 30.
Ein Mitglied, das versuchen sollte, diese Stiftung, 
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in so lange noch ein und dreißig Mitglieder zusantmen 
halten, aufzulösen, wird zu einer Strafe von zwanzig 
Rubeln S,-M. verurtheilt.

§. 31.
Schließlich verpflichten sich sammtliche Mitglie­

der, sich diesen Gesetzen ohne Ausnahme zu unter­
werfen, und vereinigen sich auf das Feierlichste, die­
selben treulich zu erfüllen, nach Kräften aufrecht 
zu erhalten, alle, mit Bezugnahme auf die gefaßten 
ProtocoÜbeschlüsse getroffenen Anordnungen so auf­
zunehmen, als ständen sie namentlich hier angeführt, 
und durch Ruhe und Ordnung dieser nützlichen Stif­
tung Achtung und einen stets blühenden Zustand 
zu gewahren.

Riga, den 8. Januar 1836.

Unterzeichnet: Die Vorsteher.
. Die Stifter.



22

Erg änzun g

zu den Statuten der Leichenkasse:

Die neue Verbindung
genannt.

9t(id) §. 17. der Statuten hat die Comite, den 
Zeitumständen gemäß, es für nöthig erachtet, folgende 
Bestimmungen als Ergänzung zu den Statuten fest­
zusetzen, welche in Bezug auf die §§. 17. und 31. 
sämmtlichen resp. Mitgliedern dieser Stiftung hie­
durch zur Richtschnur mitgetheilt werden.

■' §. I
Nach §. 5. der Statuten sind einem 10jährigen 

Mitgliede, welches in notorische Armuth gerathen 
ist, rückständige Beiträge einmalig bis zu 6 Rbl. 
Silb. aus der Armenkasse zu decken und wird nun 
dieser §. 5. dahin erweitert, daß 20jährige Mitglie­
der, welche in notorische Armuth kommen und nach- 

"fcem ihnen ihre rückständigen Beiträge mit 6 Rbl.
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Silb. aus der Armenkasse gedeckt worden, wegen 
manquirender Zahlung nicht von der Stiftung aus­
geschlossen werden sollen, sondern es sind die von 
ihnen zu leisielchen Beitrage, so lange ihre Armuth 
dauert, zu buchen, und bei dem ersten Sterbefalle, 
der sie betrifft, von der Beerdkgungsfumme in Ab­
zug zu bringen. Für jeden Fall ist diese Bestim­
mung aber nur bei Mitgliedern anzuwenden, deren 
Armuth notorisch und von der Comike begründet 
befunden worden. ,

§• 2.
Diejenigen, welche 20 Jahre und darüber Mit­

glied sind, haben bei dem Ableben eines zahlungs­
freien Mitgliedes und dergleichen Wittwen, den 
Leichenbeitrag von 50 Kop. Silb.-Münze für solche 
nicht zu entrichten; und soll, wenn die bestimmte 
Beerdigungsquote nicht von den Beiträgen der übri­
gen Mitglieder gedeckt wird, der Zuschuß aus dem 
Cassa-Fond geschehen, damit keine Verkürzung der 
nach §.i i. bestimmten Beerdigungsgelder stattfindet.

§• 3.
Sobald ein Mitglied wahrend seiner Mitglieds­

dauer an Beitragen die Summe geleistet, welche 
ihm nach den Statuten von der Stiftung für sich 
und seine Ehegattin an Sterbegelder zukommen, so 
ist dasselbe von da ab als zahlungsfrei aufzunehmen, 
so daß jedes Mitglied sicher gestellt wird, keine grö­
ßere Zahlung zu leisten, als die Quoten der zu er­
haltenen Beerdigungsgelder ausmachen. Die Ad­
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ministration ist daher verpflichtet, für sammtliche 
Mitglieder ein Special-Conto zu führen, wonach 
die Mitglieder augenblicklich die Ueberstcht ihrer ge­
leisteten Beitrage infpiciren können.

§. 4.
Die Wittwe eines Mitgliedes, welche nach dem 

§♦ 29. als zahlungsfrei aufgenommen ist und in sol­
cher Eigenschaft wieder zu einer Ehe schreitet, ver­
liert dadurch ihr erworbenes Recht. Ihr nunmeh­
riger Mann aber kann, wie solches im §. 10. der 
Statuten enthalten, gegen Erlegung eines neuen 
Eintrittgeldes, wenn er sonst zur Aufnahme sich 
qualificirt, Mitglied werden.

§• 5.
Jedem ledigen Mitglieds es mögen von solchem 

leibliche Kinder vorhanden seyn oder nicht, soll, wie 
$. 13. der Statuten es besagt, es nicht blos freige­
stellt, sondern es soll verpflichtet seyn, durch ein 
gehörig beglaubigtes, eigenhändig unterschriebenes und 
vor dem Ableben, der Administration zu verabreichen­
des Document, Denjenigen zu benennen, welcher der­
einst die bestimmten Beerdigungsgelder empfangen 
soll. Ohne eine solche vorhergetroffene Anordnung 
besorgen die Vorsteher die Beerdigung und bringen 
den Ueberschuß zur Casse; und haben in solchem 
Falle daher auch die etwa sich meldenden Anverwand­
ten oder sonstigen Angehörigen des oder der Ver­
storbenen durchaus keine Ansprüche auf diese Gelder.

Riga, den 4. August 1841.
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Zufolge §. 17. dieser Statuten, ist nach Comite- 
Befchluß vom 15. August 1845 sub Protokoll Л» 4 
festgesetzt, daß Derjenige, welcher fünf und zwanzig 
Jahre Mitglied dieses Vereins ist, und auch nach 
§. 3. der Ergänzung zu diesen Statuten, wahrend 
dieser Mitgliedsdauer, an Beitragen noch nicht die 
Summe geleistet, welche ihm nach den Statuten 
von der Stiftung für sich und seine Ehegattin an 
Sterbegeldern zukommt, dennoch als zahlungsfreies 
Ehrenmitglied aufgenommen werden soll, wenn 
derselbe zur Zeit der Casse nichts an Beitragen 
schuldet, und zugleich an seiner Stelle ein neues 
zahlbares, dem §. 1. dieser Statuten entsprechendes, 
Mitglied stellt. '

Riga, den 1. August 1846.

Die Administration der neuen 
Verbindung.

Nachdem bis km Jahre 1846 die vorhanden ge­
wesenen Exemplare dieser Statuten ausgereicht, ward 
es erforderlich, diesen neuen Abdruck derselben zu 
veranstalten, bei welchen zugleich die unterm 4. Au­
gust 1841 im Druck erschienene Ergänzung zu die­
sen Statüten, hiebei einverleibt worden.

Riga, den 1. August 1846.

Coll.-Secr. F. Huther,
d. z. wort- und schriftführender Vorsteher.
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2.

Ш Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät rc. rc. rc. 
ertheilet der Rath der Kaiserlichen Stadt Riga 
auf das Gesuch der Vorsteher der Leichenkasse, 
genannt: „Die neue Verbindung" um Be­
stätigung der am 20. Januar dieses Jahres un­
terlegten neuen Statuten hiemit zur

Resolution:
daß sothane Statuten, da selbige nichts 
wider Gesetz und Ordnung enthalten, wie 
hiemit geschieht, obrigkeitlich zu bestätigen 
seyen.

Extraditum. Riga Rathhaus, den 21. Februar 4836.

A. Tunzelmann,
Ober-Secretair.
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